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INFO zum Individual- Angebot im häuslichen Umfeld gem. den Richtlinien des MSB NRW in den 

Osterferien 2021 

Liebe Eltern, 

das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat am 09.03.2021 zur weiteren Entlastung der Eltern 
neue Richtlinien erlassen. Die Individual- Betreuung darf, wie zuvor in den Sommer- und Herbstferien 
2020, auch in den Osterferien 2021 angeboten werden. Die Individual -Betreuung richtet sich an 
Schüler/Schülerinnen* mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und 
intensivpädagogischem Förderbedarf gem. § 15 AO-SF. Kurzgesagt an die Schüler, die im Schulalltag 
zusätzlich durch eine Schulbegleitung unterstützt werden. Das Angebot ist für die Schüler freiwillig 
und kostenlos. 

In den Osterferien haben unserer Mitarbeiter Urlaub. Daher melden sich unserer Mitarbeiter 
freiwillig für diesen speziellen Einsatz an. 7 Mitarbeiter möchten gerne die Betreuung übernehmen. 
Die Plätze sind sehr rar, da insgesamt 35 Schüler Anspruch auf die Maßnahme hätten. So werden die 
Schulbegleiter bei dem Schüler eingesetzt, den sie auch im Schulalltag begleiten. Der Schüler wird im 
häuslichen Umfeld mit täglich max. 6 Zeitstunden betreut. Das bestehende Hygienekonzept der 
Christopherus- Schule Dortmund, greift auch hier. Zusätzlich geltende, wie im Homeschooling auch, 
folgende Infektions- und Hygienemaßnahmen:  

- Das Tragen einer Mund-/Nasebedeckung aller anwesenden Personen ist zum gegenseitigen Schutz 

verpflichtend. 

- Hausbesuche finden nur dann statt, wenn alle Beteiligten keinerlei Krankheitsanzeichen aufweisen. 

Dies wird vorher telefonisch abgefragt/ mitgeteilt. Der Hausbesuch muss ggfs. abgesagt bzw. sofort 

abgebrochen werden. 

- Zur Begrüßung/ Verabschiedung werden Berührungen vermieden. 

- Ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Menschen sollt eingehalten werden. 

- Die Mitarbeiter*Innen desinfiziert sich vor dem Betreten der Wohnung und nach 

Verlassen der Wohnung der Familien die Hände. 

- Beim Niesen oder Husten wird größtmöglichen Abstand zu anderen gehalten und weg gedreht. Es wird 

nur in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch geniest/ gehustet. Das Papiertaschentuch wird 

umgehend  entsorgt. 
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- Es wird darauf geachtet sich möglichst gar nicht ins Gesicht zu fassen,  mit den Händen Mund, Augen 

oder Nase zu berühren. 

- Die Kontaktpersonen während des Einsatzes werden zur Nachverfolgung dokumentiert. 

- Bei Verdacht auf Kontakt zu einer infizierten Person muss das zuständige Gesundheitsamt 

selbstständig  informiert werden. 

- Die Mitarbeiter*Innen, wie auch Erziehungsberechtigten  achten auf regelmäßiges Stoßlüften der 

Räumlichkeiten.  

- Zum Zeitpunkt der Betreuung  darf keine weitere haushaltfremde Person zu Gegend sein. 

- Die Erziehungsberechtigten stellen der Schulbegleitung Hygienemittel zur Versorgung des Kindes 

bereit. 

- Alle Mitarbeiter*Innen werden im Erstkontakt von den Eltern über Haushalt, Abläufe, Aufgaben, 

Regeln eingewiesen. Gemeinsam wird überlegt, wie die Zeit sinnvoll und verantwortungsvoll genutzt 

werden kann. 

- Bei Schulbegleiter*In der Kat. I und II sind nur Termine in Anwesenheit der Eltern möglich, die 

Erziehungsberechtigten übernehmen hier die Aufsichtspflicht. 

Die Ausgestaltung bzw. Zielsetzung der individuellen Ferienbetreuung ergeben sich aus den 
Besonderheiten des Einzelfalles. Sie orientieren sich an der speziellen Bedürftigkeit des einzelnen 
Schülers und den Gegebenheiten vor Ort. Der bestehende individuelle Förderplan kann Orientierung 
geben. Hierbei sollen vorhanden Kompetenzen zur selbstständigen Lebensführung vertieft und 
gefördert werden.  

 
Wir bedauern es sehr, dass wir in den Ferien nur ein kleines Freizeitprogramm anbieten und 
umsetzen können. Ich hoffe auf entspannte und bessere Zeiten zu den Sommerferien.  
 
Wir wünschen Ihnen fröhliche bunte Ostern und vor allem bleiben Sie gesund. 
 
Freundliche Grüße 
 

Julia Hilsmann 

Julia Hilsmann 
Leitung Schulbegleitung und Ferienbetreuung 
 

* Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wird von Mitarbeitenden und Schülern gesprochen. Gemeint sind alle 

Geschlechter (m/w/d). 


